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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1995

Norm

StPO §292

StPO §352 ff

Rechtssatz

Ein neuerlicher Widerruf der bereits widerrufenen bedingten Strafnachsicht ist zwar wirkungslos, dessen ungeachtet

ist die Anfechtung des zweiten Widerrufsbeschlusses aus Gründen der Rechtssicherheit geboten.
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